
Hintergrund
                         Untersucht wird die
                         Inklusionspraxis in                               
                         Alphabetsierungskursen und im
                         Zweiten Bildungsweg an
                         Volkshochschulen. Gemäß dem  
Teilhabebericht über die Lebenslagen von 
Menschen mit Beeinträchtgungen verlassen 71% 
der Förderschüler*innen die Schule ohne 
Hauptschulabschluss (BMAS 2016, S. 93). Sie 
fnden sich u.a. in Alphabetsierungskursen 
(Rosenbladt/Bilger 2011) sowie im Zweiten 
Bildungsweg wieder. Pädagogisches Personal der 
Volkshochschulen äußert, verstärkt mit 
Ansprüchen inklusiver Bildung konfrontert zu 
sein.

Inklusionsverständnis          
                       Das Vorhaben orientert sich an der
                       Behindertenrechtskonventon        

                  (UN-BRK). Gemäß dem
                        Menschenrechtsgrundsatz  von
                        Inklusion muss der Staat alle 
Lebensbereiche – und auch das Recht auf einen 
gleichberechtgten Zugang zu Bildung – inklusiv 
gestalten. Bildungseinrichtungen und -angebote 
für behinderte Erwachsene müssen inklusiv sein 
(Art. 24 Abs. 5 UN-BRK). 

Forschungsstand
              Über das Verhältnis von

                        Behinderung, Alphabetsierung,
                        Grundbildung und Zweitem 
                        Bildungsweg ist wenig
                        Systematsches bekannt.
Vorsichtge Annäherungen erlauben
der „Weiterbildungsmonitor 2012“ 
(Koschek/Weiland/Ditschek 2013), das 
„AlphaPanel“ (Rosenbladt/Bilger 2011) und 
das „Natonale Bildungspanel (NEPS)“ 
(Schmidt-Hertha/Tippelt 2013). 

Deutlich ergiebiger als die empirische 
Datenlage ist jedoch die Diskussion um 
die Behindertenrechtskonventon (UN-BRK)
und die sich hieraus ergebenden Folgen für die 
Erwachsenenbildung (Hirschberg/Lindmeier 
2013, Heimlich/Behr 2011). 

Zielgruppe   
             

Inklusive Bildung in der Alphabetsierungspraxis und im System des 
Zweiten Bildungswegs – Qualifkatonen, Kompetenzen und Bedarfe 

des pädagogischen Personals 

Fragestellung
        Das Forschungsprojekt zielt auf die

                        Untersuchung der Inklusionspraxis,
                        um anhand von erfragten 
                        Gelingensbedingungen, Problemen
                        und Widerständen die 
  Professionalisierung von Lehrkräfen zu stärken.  

(F1) Über welche Erfahrungen, Kompetenzen 
und Qualifkatonen verfügen Lehrkräfe in 
Alphabetsierungskursen sowie des Zweiten 
Bildungswegs?

(F2) Welche Bedarfe sind vorhanden? Welche 
Widerstände und welche Gelingensbedingungen 
lassen sich identfzieren?

INAZ

Qualitatve Erhebung
Gruppendiskussionen mit Lehrkräfen aus 

Alphabetsierungskursen sowie des 
Zweiten Bildungswegs 

Telefonstudie
Anzahl Volkshochschulen (n=447) und 

Kursleitungen (n=5.101) im Bereich 
Alphabetsierung und Zweiter Bildungsweg, 

basierend auf Auskünfen der 
Landesverbände sowie der jeweiligen 

Fachbereichsleitungen
(Frühjahr-/Sommersemester 2019)

Fortbildungsmodul
 Fortbildungsmodul wird aus Ergebnissen 

entwickelt und erprobt
 

Präsentert und diskutert werden die 
Ergebnisse auf einer Abschlusstagung

Anschließend bundesweite Fortbildung   
für Lehrkräfe in der Alphabetsierung und 

im Zweiten Bildungsweg 

Methodisches Vorgehen
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Quanttatve Erhebung
Bundesweite Online-Befragung von  

Lehrkräfen an den durch die Telefonstudie 
ermitelten Volkshochschulen

Ergebnisse der Telefonstudie
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• Kursleitende von 
Alphabetsierungskursen

• Lehrkräfe des Zweiten 
Bildungswegs

Ergebnisse der 
Gruppendiskussionen
Heterogenität ist Berufsalltag in Alphabetsierungskursen 
und zunehmend auch in Kursen des Zweiten Bildungswegs
•Herausforderungen und Chancen der Heterogenität werden 
thematsiert

Ambivalentes Verständnis von Inklusion und Behinderung
•Unsicherheiten bezüglich des Behinderungs- und des 
Inklusionsbegrifs und im Umgang mit Behinderungen
•Kursleitende begreifen die Unterschiedlichkeit der 
Teilnehmenden teils als selbstverständlich, teils als  unüblich

Psychische Behinderungen als eine besondere 
Herausforderung
•Kursleitende wünschen sich, ihre Handlungsproblematken 
im Umgang mit psychischen Behinderungen zu überwinden

* Die Zahlen weichen ggf. ab, da nicht alle Volkshochschulen in diesem 
Bundesland    Angaben zur Anzahl Kursleitender gemacht haben.
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